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Controlling

Controlling,im Bau-
und Immobilienmanagement
Die Erwartungen von Bauherren und Investoren an neu entstehende oder bereits genutzte Immobilien sind

groß. Im Idealfall setzt das Controlling eines Objektes daher am Beginn der Entstehungsphase ein. Hier be-

steht die Möglichkeit, die Erwartungen des späteren Betreibers genau zu definieren und so die Sollwerte, an

denen sich der Erfolg der Maßnahme orientieren wird, festzulegen.

Controlling (Begriffserläuterung)

Der Begriff des Controllings stellt
originär den umfassenden Bereich
der von der Unternehmensführung
ausgeübten Steuerungsfunktion dar.
Bei der Fertigung und der Verwal-
tung ist das Controlling eines der
wichtigsten Steuerungsmittel und
somit Bestandteil des täglichen Ar-
beitsablaufes geworden.

Im Baubereich, wo im Regelfall
Unikate - aufgrund der Einzigartig-
keit der örtlichen Gegebenheiten
eines Baugrundstückes, der unter-
schiedlichen Anforderungen aus
öffentlichen und privatrechtlichen
Verhältnissen, der Anforderungen
aus der geplanten Nutzung und
auch des Einfallsreichtums der Pla-
nenden - oftmals unter erhebli-
chem Zeitdruck erstellt werden,
liegt die reale Datenerfassung ge-
genüber den Erfordernissen für ein
späteres gesamtheitliches Facility
Management erheblich zurück. Hier
besteht wesentlicher Handlungs-
bedarf verbunden mit einem neuen
Aufgabenfeld für Ingenieure und
Architekten.

Infolge des enormen tech-
nischen Fortschrittes und der zu-
nehmenden Globalisierung gewin-
nen Daten, die sich unter wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten aus-
werten lassen und so grund-
legende Entscheidungshilfen dar-
stellen, zunehmend an Bedeutung.
Die Erwartungen der Bauherren

diesem Zeitpunkt ein erster Be-
reich der später zu verwertenden
Daten erfasst. Es handelt sich hier-
bei um die rechtlichen Einflüsse,
die auch während des Bestandes
und der späteren Nutzung der Im-
mobilie ständig aktualisiert werden
müssen, da sich die Rahmenbedin-
gungen und damit weitere Folgen
für die Nutzung ständig ändern
können. Rechtliche Einflüsse erge-
ben sich beispielsweise aus der
städtebaulichen Zulassung (Flä-
chennutzungsplan, Bebauungs-
plan, Eintrag in die Denkmal-
schutzliste, Notierung im Altlas-
tenkataster, Erschließungskosten,
Nacherschließungskosten). Auch
die Frage, ob der Wohnungs-
bestand in den Bereich der Zweck-
entfremdung fällt, wodurch eine
alternative Verwendung von Teil-
flächen nicht mehr möglich wird,
gehört in diesen Bereich. Diese
und andere rechtliche Einflüsse,
die in Zeitabständen von zwei bis
vier Jahren kontrolliert und gege-
benenfalls aktualisiert werden soll-
ten, bilden den Grundstock für die
im Rahmen der Bewirtschaftung
auftretenden Fragen, z.B. welche
möglichen Probleme sind zu er-
warten in Folge künftiger Rechts-
sprechung oder bei der Durchset-
zung bereits beschlossener gesetz-
licher Maßnahmen, welche Ent-
wicklungsmöglichkeiten sind aus
rechtlicher Sicht für die Immobilie
gegeben?
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und Investoren an neu entstehende
oder bereits genutzte Immobilien
sind groß. Im Idealfall setzt das
Controlling eines Objektes daher
am Beginn der Entstehungsphase
ein. Hier besteht die Möglichkeit,
die Erwartungen des späteren Be-
treibers genau zu definieren und
so die Sollwerte, an denen sich der
Erfolg der Maßnahme orientieren
wird, festzulegen. Bei der Defini
tion des Zieles sind hierbei unter
anderem folgende Sollwerte zu er-
arbeiten:
•  geplante Nutzungsdauer
•  technischer Oualitätsstandard
•  Kostenrahmen für die laufende

Unterhaltung (Energieversor-
gung, Instandhaltung etc.)

•  Flächenzuordnung zu Aufgaben-
bereichen und Abläufen

•  Umnutzungsreserven und ver-
mietbare Flächen

•  technische Ausrüstung, Betrieb
•  interne und externe Kommunika-

tion
Diese Sollwerte sind als Fun-
damente für die Vision des zu reali-
sierenden Projektes zu sehen, das
dann unter Berücksichtigung des
Kostenrahmens zu einem ersten
Rahmenkonzept erarbeitet wird.

Standort

Unter der Vorraussetzung, dass
die genaue Analyse der Standort-
faktoren bereits zur Auswahl eines
Grundstückes geführt hat, wird zu



Immobilienmanagement

Control l ing

Controlling im Bau- und
Immobilienmanagement
von der ersten Vision bis
zur Veräußerung einer
Immobilie bietet ein an-
spruchsvolles Betätigungs-
feld für Ingenieure und
Architekten.
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Planungsphase

Sobald das Soll definiert ist, die
Rahmenbedingungen, die recht-
lichen Einflüsse und der Kosten-
rahmen abgeklärt sind, kann mit
der detaillierten Planung begon-
nen werden. Hierbei muss es sich
nicht um die Planung einer neuen
Immobilie handeln, sondern es ist
auch denkbar, dass die Planung
einer Reparatur (Funktionserhal-
tung), einer Sanierung (Nachholen
vernachlässigter Reparaturen)
sowie einer Modernisierung (Um-
fangreichere Maßnahmen mit
gleichzeitiger Anpassung an die
Zukunft) einer Bestandsimmobilie
gilt.

In der Planungsphase umfasst
der Aufgabenbereich des Control-
lers beispielsweise
•  den Aufbau der Projektstruktur

und des Vertragswesens,
•  die Überprüfung der Einhaltung

der rechtlichen Vorgaben zur Er-

reichung der Genehmigungs-
fähigkeit,

•  sowie die Vorgabe der Qualitäts-
ziele und

•  des terminlichen Zeitraumes für
die spätere Umsetzung des Pro-
jektes.

Diese Aufgaben werden immer vor
dem Hintergrund des definierten
Solls und des vorgegebenen Kosten-
rahmens, der sich aus der Sicher-
stellung von Finanzierung und Ver-
marktung ergibt, betrachtet und er-
arbeitet. In dieser Phase werden
erste wichtige Daten zum Gebäude
wie auch zur technischen Ausrüs-
tung und zu besonderen Anlagen
aufgestellt. Sie ergeben somit eine
Konkretisierung des Solls. Bereits
an dieser Stelle müssen beispiels-
weise die späteren Unterhaltungs-
kosten, wie für Energie, Reinigung,
Wartung etc. eingeschätzt und in
Abhängigkeit verschiedener Kon-
zepte abgewogen werden.

Technisches Controlling in der
Realisierungsphase

Die Einhaltung der Qualitätsvor-
gaben, die sich aus den Ausschrei-
bungs- und Planungsunterlagen er-
geben, sind anhand der eingeholten
Angebote detailliert zu prüfen. So
können beispielsweise bei der Ange-
botsabgabe durch ausländische Bie-
ter oder auch beim Angebot auslän-
discher Materialien sowie alternati-
ver Bauweisen scheinbar wirtschaft-
lichere Ansätze gefunden worden
sein, deren Qualitätsstandard je-
doch oftmals nicht ohne weiteres
nachweisbar ist. Das kann gerade
bei Bauteilen, die später nur mit ei-
nem hohen Aufwand wieder zu-
gänglich gemacht werden können,
bei einer unzureichenden Qualitäts-
sicherung zu erheblichen Sanie-
rungskosten, oftmals in Zusammen-
hang mit Betriebsausfallkosten, füh-
ren. Die genaue inhaltliche Prüfung
der Angebote ist daher unerlässlich.
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Während der Realisierungs-
phase stellt das technische Control--
ling im Projektmanagement eine
zentrale Aufgabe dar. Wichtig ist
hierbei, dass das Baucontrolling
baubegleitend erfolgt und nicht erst
zum Zeitpunkt der Übergabe ein-
setzt, wenn wesentliche konstruk-
tive und bauliche Leistungen bereits
durch nachfolgende Gewerke über-
deckt wurden.

Zum Mindestumfang der bau-
begleitenden Kontrollen gehören als
zentrale Leitthemen, für die ein de-
tailliertes Controlling Management
individuell geplant werden muss, fol-
gende Teilbereiche:

1.Baugrund/ Gründungsplanung
Nach Aushub der Baugrube sollte,
auch wenn ein Baugrundgutachten
vorliegt, eine visuelle Überprüfung
der örtlichen Gegebenheiten erfol-
gen. Gerade bei unregelmäßigen
oder schrägliegenden Bodenschich--
ten kann hier anhand der Örtlichkeit
und des Baugrundgutachtens die
Lage der Sondierungen oder Boh-
rungen kontrolliert werden, um ge-
gebenenfalls zusätzliche Überprü-
fungen der Tragfähigkeit des Bau-
grundes vorzunehmen.

Den Baugrundverhältnissen
kommt eine besondere Bedeutung
zu, da sich hieraus der Umfang der
Gründung und der Bauwerksabdich-
tung ergibt. Ungeeignete oder un-
terdimensionierte Gründungsmaß-
nahmen können zu ungewollt gro-
ßen Setzungen und damit verbunde-
nen Rissbildungen, die neben einer
Beeinträchtigung der Tragfähigkeit
auch Schwachstellen in bezug auf
die bauphysikalischen Eigenschaf-
ten darstellen, führen.

2. Gründung
Die Fundamente eines Bauwerkes
sollten in bezug auf ihre Material-
eigenschaften/Einhaltung der stati-
schen Vorgaben und ihre ausrei-
chende Frosttiefe kontrolliert wer-
den.

3. Bauwerksabdichtung
Bei der Ausführung der Bauwerks-
abdichtung sind besonders bei hö-
heren Beanspruchungen, bei zeit-
weilig oder langfristig in Grund-
oder Schichtenwasser stehenden
Bauwerken, die Vollständigkeit und
vor allem die Anschlüsse der ver-
schiedenen Abdichtungsbereiche zu
prüfen. Hierbei stellt der Anschluss-
bereich der vollflächigen Fußboden-
abdichtung an die vertikale Abdich-
tung der Außenwände eine häufige
Schwachstelle dar.

Bei der Verwendung von was-
serundurchlässigem Beton (WU-Be-
ton) ist zu berücksichtigen, dass
hier den Fugenabdichtungen mit
eingelegten Blechen im Aufstands-
bereich der Wände auf der Boden-
platte eine besondere Bedeutung
zukommt. Darüber hinaus ist in Ab-
hängigkeit der Nutzung die Diffusi-
onssperre, die erst im Zusammen-
wirken mit dem wasserundurchlässi-
gen Betonbauteil ein dichtes Bau-
werk ergibt, zu prüfen.

4. Dränage
Nach Ausführung der Bauwerks-
abdichtung kann je nach Erford-
ernis eine Dränage notwendig wer-
den. Hier ist zum einen die Kon-
trolle der Lage sowie die Zusam-
mensetzung der Filterschicht für
die Funktionsfähigkeit von Bedeu-
tung. Die Dränage muss insgesamt
so ausgeführt werden, dass sie je-
derzeit kontrolliert und gespült
werden kann. Die Kontrolle der
Dränage muss zu einem Zeitpunkt
erfolgen, wo die Sicherung der
Lage der Dränagerohre bereits ge-
währleistet ist. Die regelgerechte
Kontrolle einer Dränage - da diese
erst in ihrer Gesamtheit funktions-
fähig ist - ist also vor der Baugru-
benverfüllung erforderlich.

5. Konstruktion und Baustoffe
Die Güte der eingebauten Materia-
lien, z.B. die Qualität der Mauer-
steine oder des Betons und auch de-
ren Kombinationen, wie die Anord-
nung der Bewehrung in einem Stahl-
betonbauteil, sind zu prüfen. Bei der
Verwendung von Holzkonstruktio-
nen sind die eingebauten Verbin-
dungsmittel und die Querschnitte
mit der statischen Berechnung zu
vergleichen.

Sofern sich Änderungen im
Zuge der Baumaßnahme ergeben
haben, sind die vorhandenen Pla-
nungsunterlagen entsprechend zu
korrigieren bzw. zu ergänzen, um
hier aussagekräftige Bestandsunter-
lagen für spätere mögliche Umbau-
und Umnutzungsmaßnahmen griff-
bereit vorliegen zu haben.

Grundsätzlich ist im Zuge die-
ser Kontrollen der Nachweis der
verwendeten Baustoffqualitäten,
zum Beispiel durch Lieferscheine,
Prüfzeugnisse etc. zu führen und zu
dokumentieren.

6. Dachkonstruktionen/Dachflächen
Ein großer Teil der Bauschäden ent-
steht an Dachkonstruktionen. Daher
sollten bei geneigten Dächern wie
auch Flachdächern Konstruktions-
aufbau und die Detailausführungen
einer örtlichen Kontrolle unterlie-
gen. Dabei ist im einzelnen zu prü-
fen, ob die Wärmedämmung ohne
Fehlstellen eingebaut ist, die Diffusi-
onssperre und deren Anschlüsse
vollständig sind, die Lüftungsquer-
schnitte ausreichend dimensioniert
sind sowie die Anschlüsse an Dach-
durchdringungen und Dachgauben
dicht hergestellt wurden. Auch der
fachgerechte Einbau von Dachein-
bauteilen und Dachsystemteilen ist
zu prüfen.

Auch hier sind beispielsweise
Materialangaben aus Lieferscheinen
in die Bestandsunterlagen auf-
zunehmen, um bei späteren Maß-
nahmen mögliche Materialunver-
träglichkeiten von Beginn an aus-
schließen zu können.
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7. Gebäudetechnik
Sämtliche Ver- und Entsorgungs-
leitungen der Gebäudetechnik sind in
Grundrissplänen und gegebenenfalls
auch in Wandabwicklungen zu erfas-
sen, bevor sie im Zuge der nachfol-
genden Gewerke verdeckt werden.
Bei der örtlichen Überprüfung ist da-
rauf zu achten, dass die Anforderun-
gen an den Brandschutz (Beachtung
der Brandabschnitte) und den Schall-
schutz (Vermeidung von Schallbrücken)
eingehalten werden.

In den aktualisierten Bestands-
unterlagen sind für die Bewirtschaf-
tung die Anschluss- und Leistungs-
werte zu ergänzen. Insbesondere die
hochwertigen technischen Aus-
rüstungen wie Klimaanlagen bedür-
fen einer systemgerechten Kontrolle
durch einen Fachingenieur.

B. Innenausbau
Bevor die Wand- und Fußboden-
oberflächen geschlossen werden,
ist der Konstruktionsaufbau in
seiner Gesamtheit im Hinblick auf
Schall-, Feuchte- und Wärmeschutz zu
prüfen. Ein großer Teil feuchtig-
keitsgeschädigter Konstruktionen
wird von mangelhaften bzw. feh-
lenden Dampfsperren verursacht.
Erst nachdem diese für die bau-
physikalische Funktionsfähigkeit
des Bauwerkes erforderliche Kon-
struktionsebene überprüft wurde,
kann der Innenausbau fertig-
gestellt werden.

9. Endkontrolle mit Funktions-
prüfung
Auf den vorangegangenen Kontrol-
len baut die visuelle Endkontrolle
auf. Dabei kann die Funktion der
Heizungs- und Lüftungsanlage, Sa-
nitär- und Elektroinstallationen, die
Funktionsfähigkeit von Fahrstühlen
und anderen technischen Einbauten,
beispielsweise die Dichtheit von
Fenstern, Türen sowie Sicht- und
Sonnenschutzmaßnahmen, geprüft
werden.

Eine intensive Reinigung ist für
eine umfassende Endkontrolle zwin-

gende Voraussetzung. Im Zuge der
Endkontrolle müssen die Ergebnisse
der vorangegangenen Zwischenkon-
trollen zusammengefasst werden.
Dabei sollen auch die Bestands-
unterlagen systematisch zusam-
mengetragen und auf Vollständig-
keit kontrolliert werden.

Nutzung der Bestandsunterlagen

Diese umfangreichen technischen
Bestandsunterlagen müssen ins-
gesamt insoweit aufbereitet werden,
dass für die Bewirtschaftung bei-
spielsweise im Format DIN A4 (maxi-
mal DIN A3) Grundrisspläne vorlie-gen,
in denen direkt auswertbare In-
formationen, wie die zulässigen De-
ckenlasten, eingetragen werden.

Derartige Unterlagen lassen
sich für Bestandsimmobilien entwe-
der gar nicht mehr oder nur ab-
schnittsweise im Zuge unfangrei-
cher Sanierungen zusammentragen.
Diese technischen Unterlagen sind
nicht als Selbstzweck, sondern aus
Gründen der Instandhaltungspla-
nung, Investitionsplanung und Bud-
getierung erforderlich.

Die Bestandsunterlagen sind
Voraussetzung sowohl für die kurz
als auch die langfristige Investiti-
onsplanung. Sie geben Hinweise,
was modernisiert oder saniert wer-
den kann und welcher Aufwand da-
für beispielsweise im Rahmen von
Anpassungen an heutige und zu-
künftige Anforderungen notwendig
wird.

Nur auf der Basis detaillierter
Bestandsunterlagen kann eine effi-
ziente Aufgabenerledigung kon-
sequent geplant und wirtschaftlich
sinnvoll umgesetzt werden. Diese
Synthese aus kaufmännischen und
technischen Gesichtspunkten ist
Ziel jeden Controllings.

Kaufmännisches Controlling in der
Bewirtschaftung

Wirtschaftliche Entscheidungen ba-
sieren auf detaillierten Informatio-

nen des baulichen Bestandes und
den Möglichkeiten der Entwicklung
von Bestandsimmobilien, die auch
wesentlich von den rechtlichen Ge-
gebenheiten abhängig sind. Ziel des
wirtschaftlichen Aufgabenbereiches
des Facility Managements, der Be-
wirtschaftung und Vermarktung, ist
es, Kostentransparenz zu erreichen.
Dies war in der Vergangenheit
durchaus nicht immer gewollt, da
Immobilienwerte als Schätze gese-
hen wurden, die ihr Geld durch
Wertzuwachs - zunächst steuerfrei -
verdienten.

Ein Problem bei der Erfassung
der Kostenbereiche stellt hier eine
Überschneidung verschiedener Be-
reiche dar. Neben den leicht erfass-
baren und nachvollziehbaren Kos-
ten, wie Kapitalkosten, Abschrei-
bung und Miete, sind für die wirt-
schaftliche Beurteilung auch Kosten
wie Steuern, Energie-, Verwaltungs-,
Versicherungs-, Bauunterhaltungs-,
Wartungs- und Inspektionskosten
sowie sonstige Kosten als Entschei-
dungsbasis für die laufende und
künftige Nutzung der Immobilie ent-
scheidend.

Sämtliche Kostenbereiche kön-
nen durch ein effizientes Daten-
erfassungs- und Datenverarbei-
tungssystem ohne doppelte Ein-
gaben infolge von Überschneidun-
gen überschau gemacht und durch
die ständige Gegenüberstellung mit
den vorgegebenen aktuellen Soll-
werten verglichen werden. Hier-
durch lassen sich frühzeitig Fehlent-
wicklungen erkennen und entspre-
chende Gegenmaßnahmen einleiten,
von der Verdichtung des Belegungs-
grades bis zur Entscheidung, sich
von einer Immobilie zu trennen.

Das Controlling als zentrales
Werkzeug des Facility Managements
begleitet die Immobilie somit von
der ersten Vision bis zur Veräuße-
rung und stellt damit in seiner Ge-
samtheit ein anspruchsvolles, inter-
disziplinäres und innovatives Betäti-
gungsfeld für Ingenieure und Archi-
tekten dar.
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